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Lohkanal
Gewässerumlegung im Deichvorland



LINEG verlegt den Lohkanal

Der Lohkanal wird im Bereich des Deich-
vorlandes bald ein neues Bett haben. Die 
LINEG führt die Baumaßnahme im Auftrag 
des Deichverbandes Orsoy durch. Beab-
sichtigt ist, den heute gradlinig, parallel des 
Deichfußes, verlaufenden Lohkanal in das 

Deichvorland zu verlegen und ihm einen 
mäandrierenden Verlauf zu geben. Im Zuge 
der Verlegung werden auch der Deichfuß sa-
niert und weitere Maßnahmen einer natur-
nahen Umgestaltung durchgeführt.

Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde be-
reits begonnen. Der Bewuchs entlang der 
alten Trasse wird entfernt und der derzeiti-
ge Kanal verfüllt. Die Bewässerung des Loh-
kanals erfolgt nach wie vor hauptsächlich 
durch grundwasserregulierende Anlagen 
des Binsheimer Feldes.

Das Gewässerpro� l des neuen Verlaufs orien-
tiert sich an den örtlichen Verhältnissen und 
den geotechnischen und landschaftsökolo-
gischen Vorgaben. 

Im Zuge der Bauarbeiten kann es zu Lärm- 
und Staubbelästigungen kommen, die 
aber immer zeitlich eng begrenzt sind. 

Die Bevölkerung wird insofern um Ver-
ständnis gebeten.

Die gesamte Maßnahme ist voraussicht-
lich bis Ende Februar abgeschlossen.

 

Zum Teil sind Aufweitungen bzw. Vertiefun-
gen des Gewässerpro� ls sowie Kies- und 
Sandbänke als lose Schüttungen vorgese-
hen. Des Weiteren erfolgen Bep� anzungen 
und eine Extensivierung der Grünlandnut-
zung. 

Die Gewässerausbaumaßnahme entspricht 

den Vorgaben der Richtlinie für die Entwick-
lung naturnaher Fließgewässer in NRW 
sowie der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie. Die Maßnahme ist 
mit den zuständigen Behör-
den abgestimmt und wird 
durch das MKUNLV 
des Landes NRW 
gefördert.
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